


[bookmark: _GoBack]Meldung tätiger Hebammen und Entbindungspfleger 
an das zuständige Gesundheitsamt gem.§ 14 Abs.1 SächsGDG und § 9 Abs. 1 SächsHebG

        Neuanmeldung  							        Aktualisierungsmeldung
Personendaten der/des zu meldenden Hebamme/Entbindungspflegers
Name: _______________________________ Vorname: _________________________________
Geb. Datum: ___________________________Geb. Name: ________________________________
Wohnanschrift: ______________________________________________________________________






Beginn und Ende der Berufsausübung
Beginn der Berufsausübung: _______________________________________________________
Ende der Berufsausübung: _________________________________________________________
Pause der Berufsausübung (Elternzeit o.ä.):___________________________________
Beschäftigungsart und –Umfang (bei wesentlichen Änderungen von Art und Umfang muss eine Aktualisierungsmeldung erfolgen)
[image: ]   freiberuflich tätig
[image: ]   bei anderer Berufsgruppe nach § 14 Abs. 1 SächsGDG angestellt
Anschrift der beruflichen Niederlassung/Ort der Berufsausübung oder des Arbeitgebers
	(Hebammen-)Praxis/Ort
	
	

	ggf. Arbeitgeber
	
	

	ggf. Berufsgruppe Arbeitgeber
	
	

	Anzahl angestellter Hebammen insgesamt
	
	

	Straße/Hausnummer
	
	

	PLZ/Ort
	
	



Leistungen								Wöchentlicher Umfang der eigenen Tätigkeit*
 [image: ]  Vor der Geburt (Schwangerenbetreuung/Vorsorge/Geburtsvorbereitungskurse)				…… Stunden					
 [image: ]   invasive Tätigkeiten											……… Stunden
Hausgeburten											……… Stunden
Beleggeburten											……… Stunden
Geburtshaus 											……… Stunden
Akupunktur											……… Stunden

[image: ]   Nach der Geburt (Wochenbettbetreuung/Rückbildungsgymnastik)					……… Stunden
Wöchentlicher Umfang der Tätigkeit gesamt: 								……… Stunden

*Angaben beziehen sich nur auf die Zeit der freiberuflichen Tätigkeit im Durchschnitt eines Monats

Nur bei Neuanmeldung: Dem Formular zur Neuanmeldung sind ein Nachweis über eine ausreichende Haftpflichtversicherung im Rahmen der beruflichen Tätigkeit (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SächsHebG) sowie bei einer freiberuflichen Tätigkeit den Nachweis über einen ausreichenden Impfschutz oder eine Immunität gegen Masern (§ 20 Abs. 8 IfSG) beizulegen.

Hinweise: 
- Gemäß § 14 Abs. 1 SächsGDG haben Hebammen mit selbständiger Berufsausübung Meldepflichten zu erfüllen. Dies gilt auch für Hebammen, die bei einer anderen selbständig tätigen Berufsgruppe angestellt sind.
- Gemäß § 9 Abs. 1 SächsHebG üben freiberufliche Hebammen ihren Beruf unter Aufsicht des Gesundheitsamtes aus.
- Fortlaufende berufliche Fortbildungen sind nach § 8 SächsHebG zu erbringen. Auf Verlangen sind Nachweise hierzu dem Gesundheitsamt vorzulegen.

		

		
………………………………………..		…………………………………………………….
Ort, Datum				 Unterschrift	
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